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BMF – IV/8 (IV/8) 

 

 

1. März 2007 

BMF-010311/0035-IV/8/2007 

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

VB-0331, Arbeitsrichtlinie Jungrobben (Einfuhrverbot) 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie Jungrobben (VB-0331) stellt einen Auslegungsbehelf zu dem von den 

Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Einfuhrverbot für Jungrobben des 

Artenhandelsgesetzes 2009 dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise 

mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. März 2007  
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0. Einführung 

0.1. Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlagen für die von den Zollämtern anlässlich der Einfuhr von Fellen 

bestimmter Jungrobben und Waren daraus anzuwendenden Beschränkungen sind: 

1. Bundesgesetz über die Überwachung des Handels mit Exemplaren wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten (Artenhandelsgesetz 2009 – ArtHG 2009), BGBl. I Nr. 16/2010; 

2. die – gemäß § 15 Abs. 3 ArtHG 2009 als Bundesgesetz geltende – Verordnung betreffend 

das Einfuhrverbot von Fellen bestimmter Jungrobben und Waren daraus, BGBl. Nr. 

248/1996. 

0.2. Aufgaben der Zollverwaltung 

(1) Neben den in § 6 Abs. 1 ZollR-DG genannten Aufgaben sind 

1. die Überwachung der Einhaltung des Artenhandelsgesetzes 2009 (und damit auch der 

gemäß § 15 Abs. 3 ArtHG 2009 als Bundesgesetz geltenden Verordnung BGBl. Nr. 

248/1996) sowie 

2. die Ermittlungen bei Verstößen gegen diese Vorschriften 

gemäß § 13 Abs. 4 ArtHG 2009 ab dem 17. März 2010 Aufgaben der Zollverwaltung. Diese 

Aufgaben umfassen in Bezug auf das durch die Verordnung BGBl. Nr. 248/1996 geregelte 

Einfuhrverbot nicht nur die Ein- oder Durchfuhr dieser Waren in das oder durch das 

Zollgebiet der Gemeinschaft sondern auch das Verbringen von Fellen von bestimmten 

Jungrobben und Waren daraus nach oder durch Österreich.  

(2) Für diese Aufgaben der Zollverwaltung gilt gemäß § 13 Abs. 5 ArtHG 2009: 

1. die Zollaufsicht findet nach Maßgabe des Abschnittes C des Zollrechts-

Durchführungsgesetzes Anwendung, soweit im Artenhandelsgesetz 2009 nicht besondere 

Regelungen getroffen werden, 

2. Felle von bestimmten Jungrobben und Waren daraus unterliegen der zollamtlichen 

Überwachung gemäß § 17 ZollR-DG und 

3.  die Zollämter und die Zollorgane haben in verfahrensrechtlicher Hinsicht das Zollrecht 

(§ 2 Abs. 1 ZollR-DG) anzuwenden. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_16/BGBLA_2010_I_16.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010982
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010982
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0.3. Kontrollbefugnisse 

(1) Neben den durch das Zollrechts-Durchführungsgesetz bzw. das Finanzstrafgesetz 

eingeräumten Befugnissen sind die Zollorgane auch gemäß § 6 Abs. 1 ArtHG 2009 im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten (Abschnitt 0.2.) befugt, Grundstücke und Gebäude zu 

betreten und zu besichtigen, Transportmittel anzuhalten, Behältnisse und Transportmittel zu 

öffnen und zu besichtigen sowie Kontrollen vorzunehmen. Die Befugnisse des § 6 Abs. 1 

ArtHG 2009 gelten ferner für Sachverständige, die im Einzelfall von den Zollbehörden 

beauftragt wurden. 

(2) Der Eigentümer der Liegenschaft oder darüber Verfügungsberechtigte bzw. der 

Betriebsinhaber oder der Vertreter dieser Personen ist gemäß § 6 Abs. 3 ArtHG 2009 

spätestens beim Betreten der Liegenschaft oder des Betriebes nach Tunlichkeit zu 

verständigen. Ist Gefahr im Verzug und ist keine der vorstehend genannten Personen 

erreichbar, so genügt die nachträgliche Verständigung. 

(3) In Ausübung der Kontrollbefugnisse haben die Zollbehörde sowie die von dieser Behörde 

im Einzelfall beauftragten Sachverständigen jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder 

Behinderung sowie jede nicht unbedingt erforderliche Gefährdung der Exemplare zu 

vermeiden (§ 6 Abs. 5 ArtHG 2009). 

0.4. Pflichten der Parteien 

Abgesehen von den Verpflichtungen aus der Durchführung von Zollverfahren ergeben sich 

für Personen, in deren Gewahrsam sich Felle von bestimmten Jungrobben und Waren daraus 

befinden, aufgrund von § 6 Abs. 2 ArtHG 2009 folgende Verpflichtungen gegenüber der 

Zollbehörde sowie den von dieser Behörde im Einzelfall beauftragten Sachverständigen: 

1. Das Betreten, Öffnen und Besichtigen der Gebäude, Behältnisse und Transportmittel ist 

zu ermöglichen. 

2. Die für die Vollziehung notwendigen Auskünfte sind zu erteilen, Unterlagen sind 

vorzulegen und Einblick in die Aufzeichnungen über den Lagerbestand sowie in die 

sonstigen Aufzeichnungen ist zu gewähren, soweit all dies notwendig ist, um die 

Herkunft, den rechtmäßigen Erwerb oder den Verbleib von Exemplaren zu prüfen.  
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1. Gegenstand 

1.1. Einfuhrverbot 

(1) Die gewerbliche Einfuhr der unter Abschnitt 1.2. angeführten Waren in das 

Bundesgebiet ist verboten. 

(2) Im Hinblick auf das Einfuhrverbot können Bewilligungen zum Anschreibeverfahren für 

solche Waren nicht erteilt werden. 

1.2. Warenkreis 

(1) Dem Einfuhrverbot unterliegen nachstehend angeführte Waren: 

Warenkatalog 

KN-Code Warenbezeichnung 

4301 80 70 Rohe Pelzfelle (einschließlich Kopf, Schwanz, Klauen und andere zu 
Kürschnerzwecken verwendbare Teile), von Jungtieren der Sattelrobbe 
(whitecoats) oder von Jungtieren der Mützenrobbe (bluebacks) 1) 

4302 19 41 Gegerbte oder zugerichtete ganze Pelzfelle, auch ohne Kopf, Schwanz 
oder Klauen, nicht zusammengesetzt, von Jungtieren der Sattelrobbe 
(whitecoats) oder von Jungtieren der Mützenrobbe (bluebacks) 

4302 30 51 Gegerbte oder zugerichtete ganze Pelzfelle, Teile und Überreste davon, 
zusammengesetzt, von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats) oder von 
Jungtieren der Mützenrobbe (bluebacks) 

4303 10 10 Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Pelzfellen von Jungtieren der 
Sattelrobbe (whitecoats) oder von Jungtieren der Mützenrobbe 
(bluebacks) 

(2) Sattelrobben und Mützenrobben fallen nicht unter das Übereinkommen über den 

internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen und auch nicht 

unter die Verordnung (EG) Nr. 338/97. 

1.3. Ausnahmen 

(1) Das Einfuhrverbot für die unter Abschnitt 1.2. genannten Waren gilt nicht für Waren, die 

von der von den Inuits (Eskimos) ausgeübten traditionellen Jagd herrühren. Als Nachweis ist 

                                            

1) Die Erläuterungen zur Unterposition 4301 70 10 der Kombinierten Nomenklatur lauten: 

"Felle der Jungtiere der Sattelrobbe (whitecoats) sind ganz weiß. 

Felle der Jungtiere der Mützenrobbe (bluebacks) sind weiß mit einem vom Kopf bis zum Schwanz 

verlaufenden breiten blaugrauen Rückenband." 
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eine von den Behörden des Ursprungslandes ausgestellte Bestätigung (Dokumentenartcode 

bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung „7340“) vorzulegen. 

(2) Das Einfuhrverbot gilt nur für gewerbliche Einfuhren. Nichtgewerbliche Einfuhren, z. B. 

Einfuhren im Reiseverkehr zum persönlichen Gebrauch der Reisenden oder 

Geschenksendungen, sind daher vom Einfuhrverbot nicht umfasst (Dokumentenartcode bei 

e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung „7359“). 
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2. Strafbestimmungen 

(1) Gemäß § 8 Abs. 1 Z 6 ArtHG 2009 begeht ein verwaltungsbehördlich zu ahndendes 

Finanzvergehen, wer vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig (siehe Abs. 3) gegen das 

Bundesgesetz gemäß § 15 Abs. 3 ArtHG 2009 verstößt. Dazu ist Folgendes anzumerken: 

 Keine Strafbarkeit als verwaltungsbehördlich zu ahndendes Finanzvergehen besteht, 

wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 

Handlung bildet oder sonst nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 

bedroht ist. 

 Die Regelungen der gemäß § 15 Abs. 3 ArtHG 2009 als Bundesgesetz geltenden 

Verordnung BGBl. Nr. 248/1996 sind in Abschnitt 1. erläutert.  

(2) Gemäß § 13 FinStrG gelten die Strafdrohungen für vorsätzliche Finanzvergehen nicht nur 

für die vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung an einem 

Versuch. Im Fall der groben Fahrlässigkeit (siehe Abs. 3) ist der Versuch nicht strafbar. 

(3) Der Begriff „grobe Fahrlässigkeit“ in § 8 Abs. 3 ArtHG 2009 wurde aus der Richtlinie 

2008/99/EG über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt übernommen. Die grobe 

Fahrlässigkeit ist nicht nur ein Begriff aus dem Zivilrecht, sondern kommt auch in den 

§§ 181e (grob fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen) und 159 StGB (grob 

fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen) vor und wird auch in EU-Rechtsakten 

im Zusammenhang mit dem Strafrecht verwendet. In der Rechtssache C-308/06 hat der 

EuGH – zur vergleichbaren Regelung des Artikels 4 der Richtlinie 2005/35/EG über die 

Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschließlich 

strafrechtlicher Sanktionen, für Verschmutzungsdelikte – etwa ausgesprochen, dass „unter 

grober Fahrlässigkeit ein nicht vorsätzliches Handeln oder Unterlassen zu verstehen ist, mit 

dem die verantwortliche Person die Sorgfaltspflicht, der sie in Anbetracht ihrer 

Eigenschaften, ihrer Kenntnisse, ihrer Fähigkeiten und ihrer persönlichen Lage hätte genügen 

können und müssen, in qualifizierter Weise verletzt“. 

Bei „geringfügiger Fahrlässigkeit“ liegt keine Strafbarkeit als verwaltungsbehördlich zu 

ahndendes Finanzvergehen vor.  

(4) Der Strafrahmen für die in Abs. 1 angeführten Handlungen beträgt  

 bei vorsätzlicher Begehung: 

− Geldstrafe bis zu 20.000 Euro; 
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− daneben unterliegen die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden 

Exemplare samt den zu ihrer Aufbewahrung, Verwahrung oder Betreuung 

verwendeten Gegenständen gemäß § 8 Abs. 7 ArtHG 2009 nach Maßgabe des § 17 

FinStrG dem Verfall, wobei auch dann auf Verfall zu erkennen ist, wenn § 8 Abs. 1 

und 2 ArtHG 2009 bloß deshalb unanwendbar sind, weil die Tat nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist; 

 bei Tatbegehung, wobei innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Tat zumindest zwei 

solcher Finanzvergehen begangen wurden sowie in der Absicht gehandelt wurde, sich 

durch ihre wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen: 

− Geldstrafe bis zu 40.000 Euro; 

− daneben unterliegen die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden 

Exemplare samt den zu ihrer Aufbewahrung, Verwahrung oder Betreuung 

verwendeten Gegenständen gemäß § 8 Abs. 7 ArtHG 2009 nach Maßgabe des § 17 

FinStrG dem Verfall, wobei auch dann auf Verfall zu erkennen ist, wenn § 8 Abs. 1 

und 2 ArtHG 2009 bloß deshalb unanwendbar sind, weil die Tat nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist; 

 bei grob fahrlässiger Begehung (siehe Abs. 3): 

− Geldstrafe bis zu 10.000 Euro; 

− ein Verfall ist bei grob fahrlässiger Begehung nicht vorgesehen. 

(5) Bei Rückfall sind die Bestimmungen über die Strafverschärfung gemäß § 41 FinStrG auf 

die Finanzvergehen nach § 8 Abs. 1 und 2 ArtHG 2009 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

sich der Rückfall nur auf diese Tatbestände bezieht (§ 8 Abs. 4 ArtHG 2009).  

(6) Gemäß § 8 Abs. 8 ArtHG 2009 ist die Anwendung des § 25 FinStrG (Absehen von der 

Strafe; Verwarnung) bei den gemäß § 8 ArtHG 2009 verwaltungsbehördlich zu ahndenden 

Finanzvergehen ausgeschlossen. 

(7) Gemäß § 13 Abs. 6 ArtHG 2009 sind zur Durchführung des Finanzstrafverfahrens für die 

in § 8 ArtHG genannten Finanzvergehen die in § 58 Abs. 1 lit. a FinStrG genannten Zollämter 

zuständig, wenn diese Finanzvergehen in ihrem Bereich begangen oder entdeckt worden 

sind. 

(8) Gemäß § 31 FinStrG beträgt die Verjährungsfrist für die in Abs. 1 bis 5 angeführten 

Handlungen fünf Jahre. 
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(9) Im Übrigen gilt für die in § 8 ArtHG 2009 als Finanzvergehen bezeichneten strafbaren 

Handlungen das Finanzstrafgesetz. 
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